
Auszug aus dem Bußgeldkatalog

- - -340,00� bei erheblicher Sichtbehinderung außerhalb geschlossener Ortschaften ohn
erforderliches Abblendlicht gefahren

14125,00- mit Gefährdung oder Sachbeschädigung 
- - -475,00- unter 50 m überholt

  � mit Kfz über 7,5 t bei Sichtweite 
- - -350,00� Zeichen oder Haltegebot eines Polizeibeamten nicht befol

14125,00- bei schon länger als 1 Sekunde andauernder Rotlichtphase eines
  Wechsellichtzeichens

14125,00- mit Gefährdung oder Sachbeschädigung
- - -350,00� Als Fahrzeugführer Rotlicht oder rotes Dauerlicht nicht befolgt

 Mißachtung von Verkehrszeichen/Vorfahrt/Verkehrsregeln
- - -- - -30,00� Abheben von Mobiltelefonen oder Hörern von Autotelefonen als Kfz-Führe

“Handy-Verbot”
- - -150,00� Fahrtenbuch (wenn auferlegt) nicht ordnungsgemäß gefüh
- - -140,00� Frist für Abgassonderuntersuchung um mehr als acht Monate überschritten
- - -350,00� Ladung nicht sicher verstaut und dadurch andere gefährde
- - -350,00� Fahrt mit einem nicht verkehrssicheren Fahrzeug
- - -350,00� Kfz oder Anhänger mit abgefahrenen Reifen in Betrieb genomme

Fahrzeugmängel/Verstoß gegen Auflagen
34750,00- bei Eintragung bereits mehrerer Entscheidungen im  Verkehrszentralregister
34500,00- bei Eintragung bereits einer Entscheidung im Verkehrszentralregister
14250,00� Fahren mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille oder mehr
 Alkohol
14100,00� wenden oder rückwärts fahren auf Nebenfahrbahn oder Seitenstreife

- - -450,00� wenden oder rückwärts fahren in Autobahneinfahrt oder -ausfahrt
- - -250,00� Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens benutzen

 Autobahnen

- - -240,00� Verstoß gegen Rechtsfahrgebot bei Gegenverkehr, überholt werden, an Kuppen
und Kurven oder bei Unübersichtlichkeit und dadurch andere gefährdet

- - -350,00� Überholen bei unübersichtlicher oder unklarer Verkehrslag
- - -350,00� Rechtsüberholen (außerhalb geschlossener Ortschaften)

   Überholen 
- - -240,00� liegen gebliebenes Fahrzeug nicht ausreichend gesichert, bei Gefährdung

- - -250,00� durch falsches Vorbeifahren an haltenden öffentlichem Verkehrsmittel mit 
eingeschaltetem Warnblinklicht

- - -140,00� von Fußgängern im verkehrsberuhigten Bereich

- - -450,00� an einem Fußgängerüberweg, den ein Fußgänger erkennbar benutzen wol
(nicht gehalten, überhöhte Geschwindigkeit, überholt)

- - -350,00� Nichtbeachtung der Vorfahrt eines Vorfahrtberechtigten 
- - -240,00� von Fußgängern beim Abbiegen
- - -360,00� besonders geschützter Verkehrsteilnehme

 Gefährdung 
14150,00- 1/10 des halben Tachowertes
14125,00- 2/10 des halben Tachowertes

- - -4100,00- 3/10 des halben Tachowertes
- - -375,00- 4/10 des halben Tachowertes
- - -250,00- 5/10 des halben Tachowertes

� Abstand (bei einer Geschwindigkeit von über 130 km/h) von einem
vorausfahrenden Fahrzeug beträgt weniger als 

Abstand

- - -350,00� überhöhte Geschwindigkeit an unübersichtlichen Stellen, Kreuzungen, Straße-
mündungen oder schlechten Sicht- und Wetterverhältnissen

1360,00� wiederholte Geschwindigkeitsübertretung von mehr als 25 km/h innerhalb vo
12 Monate

3344275,00300,00- über 70 km/h
2344275,00300,00- ab    61 - 70 km/h
1244150,00175,00- ab    51 - 60 km/h
1134100,00125,00- ab    41 - 50 km/h

- - -13375,00100,00- ab    31 - 40 km/h
- - -- - -3350,0060,00- ab    26 - 30 km/h
- - -- - -1140,0050,00- ab    21 - 25 km/h
- - -- - -- - -- - -30,0035,00- ab    16 - 20 km/h
- - -- - -- - -- - -20,0025,00- ab    11 - 15 km/h
- - -- - -- - -- - -10,0015,00- bis   10 km/h
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� Geschwindigkeitsüberschreitung
  Geschwindigkeit
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Quelle: Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden Württemberg Stand 15.03.2002


